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Dornbirner

Beiernteblatr.

Sjechzehnter Jahrgang.

Sehe

Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.

Das „Dornbirner Gemeindeblatt" erscheint jeden Sonntag Morgen und kostet
ganzjährig fl. 1.50, halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2.10. Inserate

werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet. Die Inserate
müssen spätestens bis Freitag Mittag franko im Gemeindeamte abgegeben werden

Nr. 28. Sonntag, 12. Juli 1885.

Rundmachungen.

An sämmtliche Gemeindevorstehungen!
Die hohe k. k. Statthalterei hat mittels Erlasses v. 25. v. Mts. Zl.

8889 die Bezirkshauptmannschaft beauftragt, binnen Monatsfrist zu berichten
ob im hiesigen Verwaltungsbezirke bereits überall die Ersichtlichmachung
der Preise für den Kleinverkauf von jenen Artikeln, die zu den
nothwendigsten Bedürfnissen des täglichen Unterhaltes gehören, im Sinne
des § 52 der Gewerbe-Ordnung vom 15. März 1883 Zl. 39 R.-G.-Bl. in

den betreffenden Verkaufslokalitäten resp. Gast- und Schank¬

lokalitäten durchgeführt worden ist.
Auf Grund dieses Auftrages werden die Gemeindevorstehungen beauf¬

tragt, falls es noch nicht geschehen sein sollte, binnen 3 Wochen die be¬

zeichnete Maßregel in allen Verkaufslokalitäten der Gemeinde, in denen Brod
und Fleisch zum Verkaufe geboten wird, sowie in allen Gast- und Schank¬

lokalitäten durchzuführen und über den Erfolg hieher Bericht zu erstatten.
Feldkirch, am 2. Juni 1885.

Der k. k. Bezirkshauptmann:
Meusburger.

Von Seite der Gemeinde Dornbirn wird das Schwämmen mehrerer

mit Gestrüpp bewachsener Weideflächen in der Alpe Gschwendt in 3 Ab¬


